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beläetigcn können, sind verboten. Tpnkanlagen für den öffentlichen 

Verkehr Bind nur gestattet, soweit sie im G-estaltungsplan vorge­

sehen sind.

§ 3

Zuläs sige Überbauung

Me Überb.' utmg eines Grui detücks ( § 22 LBO ) darf nicht mehr 

als 20 , der Grundstückeflache betragen.

§ 4 ;

Bauweise, Grenz- und Gebäudeabstand _

(1) In dem iaugebiet ist aie offene Bauweise (Einzelhäuser) nach ^

Maßgabe des Gestaltungsplans vorgeschrieben. ^

(2) yiu- die zulässige Geschoßzahl, die Stellung und die Mrst- 

richtung der Geb-.ude sind die Eintr -gungen im Ge st altungsplan 

maßi abend.
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(3) Bei der offenen Bauweise muß die Summe der seitlichen Grenz­

abstände, auf dem Baugrundstück mindestens 8,oo m betragen, wobei 

der geringste Abstand das Maß von 4,oo m nicht unterschreiten darf.

15 —

Gestaltung der Bauten

(1) Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Heciiteck 

bilden. Dabei soll die Geb .udel ngsscite bei eingeschossigen Gebäuden 

in der äegel mindestens S»00 m und bei zweigeschossigen Gebäuden 

mindestens 11,00 m betragen.

(2) Die Höhe der Gebäude darf von eingeebneten Gelände bis zur 

1raufe betragen:

bei eingesenossi^on Geb uden 4,00 m 

bei zweigeschossigen Gebäuden 6,50 m

(5) Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoßfußboden) darf 

nicht mehr als 0,60 m betragen.

(4) In dem Bereich dos geneigten Geländes dürfen die Gebäude tal- 

seitig mit ihrem iiauptgeschoß mehr als im Gestaltungs-vorgesehen, 

in Erscheinung treten. Das Untergeschoß kann als Hauptgeschoß dann 

ausgeführt werden, wenn die Höhe vom endgültigen Gelände (einge­

ebneten Gelände) bis Oberkante Erdgeschoßfußboden mehr als 1,70 m 

beträgt.

(5) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, wenn sie 

in einam angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude stehen und 

sich architektonisch einfügen.
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(6) Fonöoeröffmmgen sind in ihrer Größe und Verteilung in der 

Wundfläche harmonisch au gestalten.

(7) .Die Duchneigung mu 3 bei den Hauptgebäuden betragen:

bei eingeDchosaigen Gebäuden 25 - 30° 

bei zweigesohoßsigen Gebäuden 25 - 30°

(8) Der hinbau von hinzelwohnräumen ist nur an den Giebelseiten ■ 

gestattet; Dachaui’bauten und hachgaupen sind nicht gestattet.

Nebengebäude und Garagen

(1) Jie Nebengebäude sollen in einem angemessenen GrößenVerhältnis 

zum Hauptgebäude stehen und sind mit diesem in einen guten bau­

lichen Zusammenhang zu bringen.

(2) Um größere Baukörper zu erhalten, sind c.ie in rückwärtigen 

Grundstückst«;il freistehend vorgesehenen Nebengebäude zweier benach­

barter Grundstücke zu einem Baukörper zusammenaufaasen.

(3) Nebengebäude müssen eingeschossig erstellt werden; die Traufhöhe 

darf höchstens 3»00 m betragen.

§ 7

- infriedigungen

(1) hic Einfriedigung der Grundstücke an öffentlichen Str ßen und 

rlä.tzen sind für uio einzelnen ütraßenzüge einiieitlich zu gest Iten, 

gestattet sind:

Doekel bis 0,30 m Höhe aus Haturstein oder Beton mit liecken- 

p flau zungen aus bodenständigen 3 traue hem; einfache Iiattenzäune 

mit Heckenhinterpflanzung.

nie Gesamthöhe der Einfriedigungen soll das I4aß von 0,00 m nicht 

überschreiten, 'egen der Höhe der Einfriedigungen n Straßenein­

mündungen und Kreuzungen wird auf die Kreisbauordnung verwiesen.

(2) In bebauten Straßsnzügen (Baulücken) sind die »infededigungen 

denen der Nachbargrundstücke anzupassen.

(3) hic Verwendung von Stachelaraht als .Jinfriedi^ung ist nicht 

gestattet.

§ 8

Grundstücksger.taltung und Vorgärten 

(1) Anfüllungen und Abtragungen auf den Grundstück sind so durch­

zuführen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverh 11tnisse mög­

lichst wenig beeinträchtigt wemen. Hie Geländeverhältnisse der 

Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.
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(2) Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten 

oder Rasenflächen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflanzung 

von Bäumen und Sträuchem sollen bodenständige Gehölze verv.endet 

werden.

(3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.

§ 9

Entwässerung

Häusliche Abwässer sind in Hauskläranlagen zu leiton und nach 

Klärung in das Urtskanalnetz abzuführan« Die Kläranlagen müssen 

der BIN 4261 entsprechen.

Die für Hausentwässerungsanlagen erforderliche wasserpolizeiliche 

Genehmigung bleibt unberührt.

§ 10

Bien Vorlage

(1) Neben den üblichen Unterlagen für Baueingaben kann die Bau- 

polizeibehörde die Darstellung der anschließenden Nachbarhäuser 

und erforderlichenfalls weitere Ergänzungen durch entsprechende 

Lichtbilder oder Modelle verlangen.

§ 11

Naohsiehten

Die Baupolizeibehörde kann rvnf Antrag in begründeten Pallen nach 

Anhörung der Gemeinde ganz oder teilweise Befreiung von dieser 

Polizei Verordnung erteilen. Die Erteilung der Befreiung kann an 

Bedingungen geknüpft werden.

5 12

Sciilußbest immung en

Die Ausführung der in i 123 Abs. 2 Buchstabe g und k LBO erwähnten 

Bauarbeiten ist genelimigungspflichtig.

§ 13

Inkrafttreten

Diese Polizeiverordnung tritt am iüage ihrer Jeksnntmaohung in Kraft. 

Die Übereinstimmung der Abschrift

mit der Urschrift wird bestätigt. Mietersheim ^_ 5.Juli 1961
Mietersheim, den 9.Februar 1965 .............. ...... * (*en .............

Landratsamt Lahr, gemehmigt 
am 16. Februar 1^962

gez. iV. Waldmann


